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Gesetz 
vom 2. Juni 2022 

über die Abänderung des Strafgesetzbuches 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Strafgesetzbuch (StGB) vom 24. Juni 1987, LGBl. 1988 Nr. 37, in 
der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

§ 57 Abs. 3 

3) Die Verjährungsfrist beträgt 
zwanzig Jahre, 
wenn die Handlung zwar nicht mit lebenslanger Freiheitsstrafe, aber mit 
mehr als zehnjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist; 
zehn Jahre, 
wenn die Handlung mit mehr als fünfjähriger, aber höchstens zehnjähriger 
Freiheitsstrafe bedroht ist; 
fünf Jahre, 
wenn die Handlung mit mehr als einjähriger, aber höchstens fünfjähriger 
Freiheitsstrafe bedroht ist; 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 30/2022 und 61/2022 
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drei Jahre, 
wenn die Handlung mit mehr als sechsmonatiger, aber höchstens einjäh-
riger Freiheitsstrafe bedroht ist; 
ein Jahr, 
wenn die Handlung mit nicht mehr als sechsmonatiger Freiheitsstrafe oder 
nur mit Geldstrafe bedroht ist. 

§ 64 Abs. 1 Ziff. 4a 

1) Die liechtensteinischen Strafgesetze gelten unabhängig von den 
Strafgesetzen des Tatorts für folgende im Ausland begangene Taten: 
4a. Genitalverstümmelung im Sinne von § 90 Abs. 3, erpresserische Ent-

führung (§ 102), Überlieferung an eine ausländische Macht (§ 103), 
Sklavenhandel (§ 104), Menschenhandel (§ 104a), schwere Nötigung 
nach § 106 Abs. 1 Ziff. 3, Zwangsheirat (§ 106a), verbotene Adoptions-
vermittlung (§ 193a), Vergewaltigung (§ 200), sexuelle Nötigung (§ 201), 
sexuelle Belästigung gegenüber Unmündigen nach § 203 Abs. 3, sexu-
eller Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Per-
son (§ 204), schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen (§ 205), 
sexueller Missbrauch von Unmündigen (§ 206), sittliche Gefährdung 
Unmündiger oder Jugendlicher (§ 207), sexueller Missbrauch von Min-
derjährigen (§ 208), Anbahnung von Sexualkontakten mit Unmündi-
gen (§ 209), unsittliches Einwirken auf Unmündige (§ 209a), Miss-
brauch eines Autoritätsverhältnisses nach § 212 Abs. 1, entgeltliche 
Vermittlung von Sexualkontakten mit Minderjährigen (§ 214), Förde-
rung der Prostitution und pornographischer Darbietungen Minderjäh-
riger (§ 215a), grenzüberschreitender Prostitutionshandel (§ 217) so-
wie pornographische Darstellungen Minderjähriger (§ 219), wenn 
a) der Täter oder das Opfer liechtensteinischer Staatsangehöriger ist 

oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
hat, 

b) durch die Tat sonstige liechtensteinische Interessen verletzt wor-
den sind oder 

c) der Täter zur Zeit der Tat Ausländer war, sich in Liechtenstein auf-
hält und nicht ausgeliefert werden kann; 
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§ 121 Abs. 1 Ziff. 2 

1) Wer ein Geheimnis offenbart oder verwertet, das ihm 
2. als Notar, Rechtsanwalt, Rechtsagent, Treuhänder, Wirtschaftsprüfer 

oder Patentanwalt, 

§ 122 Abs. 1 und 2 

1) Wer ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis (Abs. 3) offenbart oder 
verwertet, das ihm bei seiner Tätigkeit in Durchführung einer durch Ge-
setz oder behördlichen Auftrag vorgeschriebenen Aufsicht, Überprüfung 
oder Erhebung anvertraut oder zugänglich geworden ist, ist mit Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu be-
strafen. 

2) Wer die Tat begeht, um sich oder einem anderen einen Vermögens-
vorteil zuzuwenden oder einem anderen einen Nachteil zuzufügen, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

II. 

Übergangsbestimmung 

Die durch dieses Gesetz geänderten Strafbestimmungen sind in Straf-
sachen nicht anzuwenden, in denen vor ihrem Inkrafttreten das Urteil ers-
ter Instanz gefällt worden ist. Nach Aufhebung eines solchen Urteils in-
folge eines ordentlichen Rechtsmittels oder eines anderen Rechtsbehelfs 
ist jedoch im Sinne der §§ 1 und 61 StGB vorzugehen. 
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III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Re-
ferendumsfrist am 1. Oktober 2022 in Kraft, andernfalls am Tag nach der 
Kundmachung. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Dr. Daniel Risch 
Fürstlicher Regierungschef 
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